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insbesondere dann, wenn die ideologische Erziehung und Vor
bereitung des Einsatzes nicht grüne!Ixen nit allen Mitarbei
tern erfolgte. Dieser Umstand darr in der Arbeit mit den 
Mitarbeitern nicht unterschätzt werden. In der Kon troll- 
und Cbenvachungstäfinkeit Verhafteter in der Untersuchungs
haftanstalt darf weder eine Ober- noch Unterschätzung tech
nischer Sieherungsnittel zugelassen werden.
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Technische Sicherungsanlagen erhöhen wesentlich die Sicher
heit in der Untersuchungshaftanssalit Sie ersetzen jedoch 
nicht das wachsame, initiativreiche und klassenmäßig konse
quente Handeln der Mitarbeiter.

Einige Anforderungen an die sichere Verwahrung Verhafte
ter bei der Lösung soezxfischer Untersuchungshaftvollzugs-
aufgaben

Sei'allen im Untersuchungshaftvollzug des Mf3 zu lösenden Ein-
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isfalten. In die
sem Zusammenhang soll hier beispielhaft und ohne die je
weilige Problematik vollständig und umfassend zu behandeln, 
auf einige solcher spezifischen Anforderungen eingegangen 
werden.

3.1. Die Sicherung persönlicher und postalischer Kontakte

Zeder Verhaftete hat umfassende Rechte zur Auf rechterhal- 
tung von persönlichen und postalischen Kontakten zu anderen 
Personen, die von der Mehrzahl der Verhafteten auch voll 
genutzt-und aus geschöpft werden. Das bezieht sich auch auf 
die Verbindungen Verhafteter zu Personen außerhalb der Un
tersuchungshaft anstalt, die nicht den gesetzlich zulässigen 
und mit der Untersuchungshaft unumgänglich verbundenen Ein-


